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Christine В о j а к / Dr. Wolfgang M ü l l e r :  
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Allgemeine Gesetzlichkeitsaufsicht des Staatsanwalts
Staatsanwalt der Stadt und des Kreises Görlitz:
Zur Verantwortung des Hauptbuchhalters dafür,
daß Zahlungen nur zugunsten eines betrieblichen
Bank- bzw. Postscheckkontos geleistet werden.
Anm. Rolf S c h m i d t
Fragen und Antworten
Rechtsprechung
F a m i l i e n r e c h t
Oberstes Gericht:
Zur Frage, ob der Verdienstausfall eines Prozeß
bevollmächtigten, der nicht Rechtsanwalt ist, erstat
tungsfähig ist.
Oberstes Gericht:
Zum Zusammenwirken des Gerichts mit der Ju
gendhilfe bei der Entscheidung über das Erzie
hungsrecht im Eheverfahren.
Oberstes Gericht:
Zur Pflicht des Gerichts zu prüfen, ob es sich bei der 
Ehewohnung um eine funktionsgebundene oder an
dere Werkwohnung handelt, wenn sich im Verfah
ren dafür Anhaltspunkte ergeben.
Oberstes Gericht:
1. Zur Berechnung des Gebührenwerts in Ehesachen, 
wenn mit dem Scheidungsverfahren weitere Ver
fahren verbunden sind.
2. Zur Berechnung der Beweisgebühr des Rechts
anwalts bei Erhebung von Beweis über eine Teil
forderung.
Z i v i l r e c h t  
Oberstes Gericht:
Zur Anwendung der Verjährungsbestimmungen des 
SMGS.
BG Dresden:
Zur Abwägung der beiderseitigen Interessen der 
Partner eines Mietvertrags bei der Geltendmachung 
von Eigenbedarf des Vermieters.
BG Karl-Marx-Stadt:
Zur Frage, ob die Frist zur Geltendmachung eines 
Garantieanspruchs auch für kürzere Garantiefristen 
als 6 Monate gilt.
BG Rostock:
Zur Geltendmachung des Garantieanspruchs Preis
minderung bei Schwammbefall eines Hausgrund
stücks.
S t r a f r e c h t  
Oberstes Gericht:
1. Zur Beachtung von Rechtspflichtverletzungen für 
die strafrechtliche Verantwortlichkeit.
2. Eine nicht erteilte Belehrung von Werktätigen 
anderer Betriebe ist für einen Unfall nicht ursäch
lich, wenn das Arbeiten im Gefahrenbereich aus
drücklich verboten war.
Oberstes Gericht:
Zur Anwendung der Verurteilung auf Bewährung 
trotz erheblicher Tatschwere bei Eigentumsdelikten, 
wenn der jugendliche Täter besonders erziehungs
bereit und -fähig ist und in einem starken Kollek
tiv arbeitet.
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